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I. Anfrage 

Sistierung der Restwasserbestimmungen: Welche Risiken bestehen für unseren Kanton? 

Am 13. März 2023 beschloss der Nationalrat, dass die Restwasserbestimmungen bei der Sanierung 

oder Konzessionserneuerung von Wasserkraftwerken sistiert werden sollen. Im Kanton Freiburg 

werden demnächst die Konzessionen für zahlreiche Wasserkraftwerke erneuert. Das bedeutet, dass 

die Restwassermengen in den Freiburger Wasserläufen in den nächsten Jahren sehr gering sein 

könnten. Fakt ist aber, dass Restwassermengen nicht nur die Fische schützen, sondern vor allem für 

eine ausreichende Wassermenge sorgen. 

Diese Wassermengen sind auch für die Speisung des Grundwassers wichtig, das nicht nur das 

Schlüsselelement für qualitativ hochwertiges Trinkwasser ist, sondern auch eine lebenswichtige 

Quelle für landwirtschaftliche Flächen (Bodenfeuchtigkeit und stellenweise erlaubte 

Wasserentnahme zugunsten der Landwirtschaft). 

Ich stelle dem Staatsrat deshalb folgende Fragen: 

1. Wie stellte sich der Freiburger Staatsrat zum Vorschlag, die Restwasserbestimmungen zu 

sistieren? 

2. Welche Auswirkungen hätten geringere Restwassermengen auf die Freiburger Landwirtschaft, 

insbesondere während Trockenheitsperioden? Müssen wir Schäden an den Kulturen oder 

Ertragseinbussen befürchten? 

3. Welche Rolle spielen die Restwassermengen für die Trinkwasserversorgung und welche 

Auswirkungen hätte eine Sistierung der Bestimmungen? 

4. Welche Rolle beabsichtigt der Staatsrat als Mehrheitsaktionär des grössten Betreibers von 

Wasserkraftanlagen im Kanton bei der Erneuerung der Konzessionen und der Erhaltung 

ausreichender Restwassermengen zu spielen? 
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II. Antwort des Staatsrats 

Der Entscheid des Nationalrats, auf den sich Grossrat Eric Barras bezieht, wurde im Rahmen der 

Debatte über das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 

(Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) gefällt und sieht vor, dass bei 

einer Sanierung oder Konzessionserneuerung von Wasserkraftwerken die Bestimmungen zur 

Sicherung angemessener Restwassermengen in Fliessgewässern sistiert werden, um einen Verlust 

bei der Stromerzeugung zu vermeiden und so die im Rahmen der Energiestrategie 2050 festgelegten 

Ziele zu erreichen. Diese Änderung des Entwurfs gab reichlich Anlass zur Diskussion und wurde in 

der Frühjahrssession des Parlaments mit 95 zu 94 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. 

Seitdem hat sich die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (UREK-

SR) mit den Differenzen befasst und mehrere neue Vorschläge gemacht, um einen Ausgleich 

zwischen den verschiedenen Interessen zu erreichen. Sie schlug insbesondere vor, den Artikel zur 

Sistierung der Restwasserbestimmungen, der vom Nationalrat angenommen worden war, zu 

streichen, und betonte, dass diese vorgeschlagene Aussetzung aus verfassungsrechtlicher Sicht 

fragwürdig sei. 

1. Wie stellte sich der Freiburger Staatsrat zum Vorschlag, die Restwasserbestimmungen zu 

sistieren? 

Der Freiburger Staatsrat wurde nicht zum Vorschlag des Nationalrats konsultiert, die 

Restwasservorschriften zu sistieren. Vorschläge, die in den Kommissionen oder bei den Debatten in 

den eidgenössischen Räten zu Gesetzesrevisionen, die bereits Gegenstand einer öffentlichen 

Vernehmlassung waren, gemacht werden, sind nicht Gegenstand einer zusätzlichen Ad-hoc-

Anhörung der Kantone. 

Aber: Der Bundesrat hat vom 17. Oktober 2018 bis zum 31. Januar 2019 ein 

Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Bundesgesetzes über die Stromversorgung (StromVG) 

durchgeführt, in dessen Rahmen der Staatsrat am 29. Januar 2019 Stellung genommen hat; diese 

Stellungnahme ist online abrufbar. Anschliessend gab der Bundesrat die Revision des 

Energiegesetzes (EnG) vom 3. April bis zum 12. Juli 2020 in die Vernehmlassung, auf die der 

Staatsrat am 16. Juni 2020 antwortete (direkter Link zur Stellungnahme). 

Wie von mehreren Vernehmlassungsteilnehmenden vorgeschlagen, beschloss der Bundesrat, die 

Änderungen der beiden Gesetze dem Bundesparlament in Form eines einzigen Änderungserlasses 

mit dem Namen Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 

vorzulegen, um sicherzustellen, dass die beiden eng miteinander verbundenen Revisionen 

gleichzeitig im Parlament behandelt werden. 

Da die Aussetzung der Artikel 29 ff. des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG, 

SR 814.20) bis zum 31. Dezember 2035 nicht Teil des ursprünglichen Entwurfs zur Revision des 

GSchG war, der im Frühjahr 2020 in die Vernehmlassung geschickt wurde, hat sich der Staatsrat de 

facto nicht zu diesem Aspekt geäussert. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210047
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210047
https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-01/fr_RCE_29012019_DEE_Loi_approvisionnement_electricite_LApEl.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-06/fr_RCE_16062020_DEE_Revision_energie.pdf
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2. Welche Auswirkungen hätten geringere Restwassermengen auf die Freiburger Landwirtschaft, 

insbesondere während Trockenheitsperioden? Müssen wir Schäden an den Kulturen oder 

Ertragseinbussen befürchten? 

Die Sistierung der Restwasserbestimmungen würde lediglich Wasserkraftwerke tangieren, die eine 

neue Konzession oder eine Konzessionserneuerung benötigen. Sie würde so lange gelten, bis die im 

Energiegesetz festgelegten Ziele für die Erzeugung erneuerbarer Energien erreicht sind, und damit 

sicherlich über das Jahr 2035 hinaus. Betroffen wären der Abfluss der Wasserläufe unterhalb der 

Speicherseen (Lessoc, Greyerz, Schiffenen, Montsalvens, Hongrin) bzw., bei Anlagen ohne 

Speicher, die Flussabschnitte unterhalb der Wasserentnahme bis zur Rückgabe des turbinierten 

Wassers. 

Derzeit gibt es im Kanton Freiburg drei Pumpen für die landwirtschaftliche Bewässerung, die sich 

in solchen Flussabschnitten befinden, insbesondere in der Saane. 

Die nächsten Konzessionserneuerungen, die anstehen, betreffen den Jaunbach bei Jaun (2024), den 

Jaunbach bei Charmey (2033) und die Saane bei Schiffenen (2044). Die Konzessionen für alle 

anderen Anlagen verfallen nicht vor 2050 

Das einzige nennenswerte Projekt für ein neues Wasserkraftwerk im Kanton, das eine neue 

Konzession erforderte, sieht eine Umleitung des Wassers der Saane von Schiffenen nach Murten 

vor. Eine Verringerung der Restwassermenge der Saane unterhalb von Schiffenen könnte erhebliche 

Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Bewässerung haben; die betroffenen Flächen befinden 

sich hauptsächlich auf dem Gebiet des Kantons Bern. 

Dagegen hätte die vom Nationalrat beschlossene Sistierung der Restwasserbestimmungen weder 

unter normalen Umständen noch im Falle einer Dürre grosse Auswirkungen auf die Freiburger 

Landwirtschaft. 

3. Welche Rolle spielen die Restwassermengen für die Trinkwasserversorgung und welche 

Auswirkungen hätte eine Sistierung der Bestimmungen? 

Das direkt aus Oberflächenwasser gewonnene Trinkwasser im Kanton Freiburg stammt 

ausschliesslich aus den Seen (Murtensee, Neuenburgersee und Greyerzersee), die nicht von 

Restwassermengen betroffen sind. 

Für Trinkwasserfassungen aus dem Grundwasser, die sich in der Nähe von Flüssen befinden oder 

deren Zuströmbereiche von ihnen abhängen, gibt es zwar keine genauen Daten, doch kann davon 

ausgegangen werden, dass die Sistierung der Restwasserbestimmungen keine wesentlichen oder 

dauerhaften Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung hätten. Diese Wasserfassungen leiden 

vor allem unter den immer wiederkehrenden Dürren; dies betrifft indessen alle 

Grundwasservorkommen, die im Kanton für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. 

4. Welche Rolle beabsichtigt der Staatsrat als Mehrheitsaktionär des grössten Betreibers von 

Wasserkraftanlagen im Kanton bei der Erneuerung der Konzessionen und der Erhaltung 

ausreichender Restwassermengen zu spielen? 

Der Staatsrat erwartet von Groupe E, dass es sich bei der Einhaltung der Restwassermengen und der 

Umsetzung der diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen vorbildlich verhält. 
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Über seine Vertreter im Verwaltungsrat von Groupe E kann der Staatsrat die Wahrung der 

öffentlichen Interessen sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Erhaltung der natürlichen 

Gewässer geltend machen. 

Bei der Erneuerung von Konzessionen wird der Staatsrat bei der Festlegung der Restwassermengen 

weiterhin eine umfassende Interessenabwägung vornehmen und dabei die öffentlichen Interessen 

berücksichtigen, die unter das Gewässerschutzgesetz fallen, wie die Interessen der 

Energieversorgung, der Landwirtschaft, der Trinkwasserversorgung sowie der Erhaltung der 

Biodiversität, seltener Biotope und Biozönosen. 
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